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Vorwort 

Dies ist der erste Feuerwehrbedarfsplan der Ostseegemeinde Stein. Dieser wurde zum ers-

ten Mal von OBM Jan Treydte und dem Vorstand der Feuerwehr Stein erstellt. Veränderun-

gen im Gemeindegebiet, unter anderem durch Verdichtung und Erweiterung des Wohnrau-

mes  und des Gewerbegebietes führten dazu, dass dieser Plan aufgestellt wurde. Nur so 

kann sichergestellt werden, das die Gemeinde Stein eine den gemeindespezifischen Gege-

benheiten angepasste, leistungsfähige Feuerwehr unterhält. 

 

Dieser Feuerwehrbedarfsplan wurde erstellt um für den Zeitraum 2021 bis 2031 Planungssi-

cherheit zu bieten. Finden im Gemeindegebiet tiefgreifende Veränderungen statt, so ist der 

Bedarfsplan vor dem Jahr 2031 den Gegebenheiten anzupassen, um Missverständnissen in 

der technischen und personellen Ausstattung der Feuerwehr Stein rechtzeitig vorzubeugen. 

 

 

Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung Stein 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes wurde im Auftrag der Stein von der Gemeinde-

wehrführung in Abstimmung mit dem für das Feuerwehrwesen zuständigen  Amt Probstei 

unter frühzeitiger Einbeziehung der Gemeindevertretung Stein aufgestellt und abgestimmt. 

(Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes wurde von der für das Feuerwehrwesen zustän-

digen Verwaltung unter frühzeitiger Einbeziehung der Gemeindevertretung aufgestellt und 

mit der Gemeindewehrführung abgestimmt.) 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans wurde im Gemeinderat in den/der Sitzung(en) vom 

Datum beraten und zur weiteren Umsetzung empfohlen. 

Mit der Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplans durch den Gemeinderat verfügt die 

Gemeinde Stein über eine Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen. Der Feuerwehrbe-

darfsplan ist alle 3 Jahre, spätestens beim Wechsel der Wehrführung der weiteren Entwick-

lung der Gemeinde und den sich daraus ergebenden Auswirkungen für das Feuerwehrwe-

sen anzupassen und entsprechend fortzuschreiben. In der Abschätzung der Gefahrenrisiken 

der Gemeinde Stein ist der übliche Umfang der Technischen Hilfe durch die Feuerwehr ent-

halten. Besondere Risiken, die darüber hinaus zusätzliche Anforderungen an die Technische 

Hilfe stellen, sind im Feuerwehrbedarfsplan gesondert ausgewiesen. 
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Der Gemeindevertretung Stein  wird der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans mit folgenden 

Maßnahmen zur Beschlussfassung empfohlen: 

 Verstärkte Mitgliederwerbung 

 Anschaffung eines TLF 3000 

 Bezahlung von 8 Führerscheinen für die Klasse CE  

 

Die im Feuerwehrbedarfsplan ermittelte Sicherheitsbilanz ist mit dem Umsetzen der vorge-

schlagenen Maßnahmen ausgeglichen. 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan und die zum 

Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen. 

 

Anschaffung eines TLF3000 in 2022/2023 als Ersatz für das 26 Jahre alte TSF. Dies ist 

erforderlich um die Hilfsfristen mit der unter der Sollstärke befindlichen Einsatzabtei-

lung einhalten zu können. 

 

Dem Bürgermeister  wird vorgeschlagen, mit der Gemeindewehrführung folgende Vereinba-

rung zu schließen: 

Ersatzbeschaffung eines TLF3000 in 2022/2023 für das alte TSF. 
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1. Grafische Übersicht 
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2. Vorbemerkungen und rechtliche Einstufung 

Nach § 2 Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG) haben die Gemein-

den als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und 

der technischen Hilfe den örtlichen Verhältnissen angemessene leistungsfähige öffentliche 

Feuerwehren zu unterhalten. Ob die aufgestellten Feuerwehren angemessen leistungsfähig 

sind, muss jede Gemeinde nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen selbst prüfen. Dabei 

ist eine Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde empfehlenswert. Zur Erleichterung der Beur-

teilung ist durch die Landesfeuerwehrschule und eine Arbeitsgruppe ein Muster für einen 

Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet worden, der den Gemeinden als Angebot eine Hilfestellung 

für die Planung ihrer Feuerwehr geben soll. 

Bei dem Online-Tool zur Feuerwehrbedarfsplanung der Landesfeuerwehrschule handelt es 

sich um ein Modell, das den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. 

Das Ermitteln der Risikoklassen ist bis zu 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern anwend-

bar. Dies entspricht dem Schwellenwert zum Einrichten einer Berufsfeuerwehr, deren Pla-

nungsgrößen in Teilen anderen Bewertungen unterliegen als denen, die für die Freiwillige 

Feuerwehr zugrunde liegen. 

Ein mit dem Online-Tool erstellter Feuerwehrbedarfsplan kann als Entscheidungsgrundlage 

für die verantwortlichen Gremien des Trägers des Feuerwehrwesens herangezogen werden. 

Da es sich um kommunale Selbstverwaltung handelt, kann die Erstellung eines Feuerwehr-

bedarfsplans nicht verpflichtend vorgegeben werden.  

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen ist ein in Zusammenarbeit mit der Feuer-

wehr aufgestellter Feuerwehrbedarfsplan als Hilfsmittel zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr anzusehen. Die Ermittlung der erforderlichen Leistungsfähigkeit ist mit jeder 

geeigneten Methode möglich. 
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3. Einleitung 

Der Feuerwehrbedarfsplan dient als Entscheidungsgrundlage für die verantwortlichen Gre-

mien des Trägers des Feuerwehrwesens. 

Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung ist es, auf den Grundlagen 

 des kritischen Wohnungsbrandes, 

 den dafür geltenden Bemessungswerten und 

 dem in Schleswig-Holstein angewandten Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feu-

erwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risikoklassen (IM, 2009) 

den für eine leistungsfähige Feuerwehr erforderlichen Bedarf festzustellen. 

Verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist als Träger des Feuerwehrwesens 

die Gemeinde (pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinde). Für die organisa-

torische und fachtechnische Einsatzbereitschaft der Feuerwehr trägt die Gemeindewehrfüh-

rung die Verantwortung. 

Die Vereinbarungen zwischen dem Träger des Feuerwehrwesens und der Gemeindewehr-

führung schaffen Planungs- und Handlungssicherheit in den jeweiligen Verantwortungsberei-

chen. 

Der Feuerwehrbedarfsplan wird auf der Grundlage einer fachlichen Risikobeschreibung er-

stellt. Als Planungsszenario wird der kritische Wohnungsbrand angenommen, dessen Ein-

trittswahrscheinlichkeit für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein annähernd gleich hoch ein-

geschätzt wird. Das Ergebnis der fachlichen Risikobeschreibung kann aber auch die Definiti-

on spezieller Schutzziele ergeben. 

Auf der Grundlage der Risikobeschreibung der Gemeinde lassen sich aus dem Feuerwehr-

bedarfsplan die Sicherheitsbilanz, die erforderlichen Löschfahrzeuge und die feuerwehrtech-

nische Beladung (Einsatzmittel), die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet 

oder der Ausrückebereiche (Hilfsfrist) sowie die notwendigen Funktionen (Einsatzkräfte) er-

mitteln. 

Aus dem Abgleich der Risikobeschreibung (Risikoklasse) mit den verfügbaren Einsatzmitteln 

(Fahrzeugpunktwerten) ergibt sich die Sicherheitsbilanz. 
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Um bei einem kritischen Wohnungsbrand die Menschenrettung durchzuführen und den 

Brand zu bekämpfen, müssen zeitgleich folgende Bemessungswerte erfüllt sein: 

 die Einsatzmittel (Löschfahrzeuge und feuerwehrtechnische Beladung) 

 die Eintreffzeit (Hilfsfrist) 

 die Funktionen (Einsatzkräfte). 

Die Gemeinden haben nach dem Brandschutzgesetz als Selbstverwaltungsaufgabe zum 

Sicherstellen des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe eine den örtlichen 

Verhältnissen angemessene leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Nur bei Einsätzen, 

die durch das Einsatzstichwort erkennbar unterhalb des kritischen Wohnungsbrandes liegen, 

kann von der geltenden Anzahl an Einsatzkräften und den Einsatzmitteln abgewichen wer-

den. Allerdings ist die Hilfsfrist auch in diesen Fällen einzuhalten. 

Die aus der Feuerwehrbedarfsplanung ableitbaren Maßnahmen zum Ausgleich einer von 

den Sollwerten abweichenden Sicherheitsbilanz werden mit Hilfe der Stellschrauben aus der 

Handlungsmatrix (Anlage G2.5) geprüft, beurteilt und als Maßnahmen für den Entschei-

dungsvorschlag fachlich vorbereitet. 

Bei Veränderungen im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr (aber auch in den Ausrücke-

bereichen ihrer Ortsfeuerwehren) mit Auswirkungen auf die Sicherheitsbilanz und die daraus 

folgende Vereinbarung muss der Feuerwehrbedarfsplan in regelmäßigen Abständen fortge-

schrieben werden. 

Aus den Langzeitstudien des Sachversicherungsgeschäftes ist ersichtlich, dass sich der An-

teil der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen im Verhältnis zu den Feuer-

Sachversicherungen deutlich erhöht hat. Die Auswertung der Betriebsschließungen und 

Standortverlagerung infolge eines Schadenfeuers zeigt, dass ein sehr hoher Anteil der ge-

schädigten Betriebe ihre Produktion nicht oder nicht wieder an diesem Standort aufnimmt. 

Deshalb ist es im Interesse des Trägers der Feuerwehr, ortsansässige Betriebe durch eine 

leistungsfähige Feuerwehr zu schützen, Schadenfeuer durch schadenarme Einsatztaktiken 

zu begrenzen und damit die Betriebsunterbrechung zu minimieren. Die Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr trägt zur Standortsicherheit und somit zum Erhalt der Arbeitsplätze in der 

Gemeinde bei. 
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4. Detailbeschreibung der Gemeinde 

4.1     Gebietsbeschreibung 

Die Gemeinde Stein gehört zum 132,89km² großen 
Amt Probstei. Dem Amt Probstei gehören insgesamt  
20 Gemeinden an. Der Hauptsitz der Verwaltung ist  
in Schönberg und hat eine Nebenstelle im Rathaus  
Laboe. Die Gemeinde Stein wird durch einen  
ehrenamtlichen Bürgermeister geführt 

 

 

4.2.     Geografische Lage 

Die Gemeinde Stein liegt ca. 13km Luftlinie nord- östlich der   
Landeshauptstadt Kiel und ca. 40km nördlich der Kreistadt      
Plön und gehört zum Amt Probstei. Nördlich von Stein liegt  
die Kieler Außenförde, eine der meistbefahrenen  
Wasserstraßen der Welt. Westlich grenzt Stein an die  
Gemeinde Laboe, östlich an die Gemeinde Wendtorf und 
südlich an die Gemeinde Lutterbek. 
 
 
 
 

4.3.   Struktur der Gemeinde 

Die Gemeinde Stein ist 3,81km² groß und hat 761 Einwohner (Stand 30.12.2020, Wikipedia).  Im 

Rahmen der Gebietserweiterung und Entwicklung und dem damit verbundenen Zugang von Einwoh-

nern, ist der Feuerwehrbedarfsplan auf eine Einwohnerzahl von 1000 ausgelegt worden. Wohngebiete  

sind vielfältig ausgeprägt. Auch ein ständig wachsendes Gewerbegebiet zählt dazu. Handwerksbetrie-

be sowie Bäcker, Fischer  und Dienstleistungsbetriebe gehören ebenso dazu. Des weiteren bietet ein 

Pflegeheim die Möglichkeit , den Lebensabend in Stein zu verbringen. Die Gemeinde verfügt über 3 

Campingplätze mit zusammen 880 Stellplätzen. Auch ein Schullandheim mit 80 Betten befindet sich 

im Ort. 

4.4.     Bevölkerung 

Die Risikobeschreibung geht davon aus, dass das Risiko in einer Gemeinde grundsätzlich 

von der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner abhängt. Die der ermittelten Risikoklas-

se zugrunde gelegte Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist der Anlage A1 zu ent-

nehmen. Eine Erhöhung des Risikos erfolgt aufgrund der Art und Weise der Bebauung, der 

geografischen und topografischen Gegebenheiten, der Nutzung sowie sonstiger Gegeben-

heiten, die eine zusätzliche Gefährdung bedeuten können. 
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Durch das vielseitige Tourismusangebot, den Strand und die großen Campingplätze sind 

hauptsächlich im Sommer viele Besucher zu verzeichnen. 

 4.5.     Bebauung 

Die Gemeinde Stein besteht überwiegend aus Wohnbebauung mit Ein-, Mehrfamilien- und 

Reihenhäusern. Im Rahmen der Ortsentwicklung und der dadurch erfolgten Wohnraumver-

dichtung sind zunehmend Mehrfamilien-und Reihenhäuser zu finden. Im Ortskern befinden 

sich zudem noch 3 Bauernhöfe mit angrenzenden Scheunen. Zusätzlich sind 880 Camping-

platzstellplätze,  die Hofstelle Hohenstein und Gärtnereibetrieb Röhlk auf Feldscheide im 

Außenbereich zu finden. 

4.6.     Bauliche Objekte besonderer Art und Nutzung 

Das folgende Kapitel soll dazu dienen einen Überblick mit Einschätzungen der Feuerwehr 

über besondere Objekte und Gebäude im Gemeindegebiet zu erhalten. Die Bewertung liegt 

hierbei im Sinne einer aus Brandschutzes relevanten Bedeutung. 

4.6.1     Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen 

Schullandheim „Ostseeheim Stein“  

Das Schullandheim verfügt über 80 Betten zur Unterbringung von Schulklassen. 

Hierbei handelt es sich um ein sehr altes Gebäude aus zum Teil sehr brennbaren 

Materialien. 
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Haus des Kurgastes mit angeschlossenem „Uferrestaurant“ 

Gaststätte für Feierlichkeiten für bis zu 230 Personen. 

                     

 

4.6.2.     Gebäude mit Hilfs- oder Betreuungsbedürftigen Personen 

Kindergarten Stein 

Betreuungsstelle für bis zu 45  Kinder im Alter von 1- 7 Jahren. 

 

 

Pflegeheim Stein  
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4.6.3  Sonstige besondere Objekte 

 

Seebestattung „ Abendfrieden“ 

Bestattungsinstitut mit Tiefgarage und Fahrstuhl. 

 

 

 

Steiner „Strandappartements“ 

30 Ferienappartements mit darunterliegender Tiefgarage. Keine Möglichkeit diese 

Appartments mit einem Hubrettungsgerät von Süden zu erreichen.                 
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Bootslagerhallen Gewerbegebiet 

Ringsum verschlossen, daher im Brandfall sehr zeitaufwändig um sich Zugang zu 

verschaffen. Im hinteren Teil ist in der echten Halle eine Wohnung. In den Wintermo-

naten ist hier mit einer erhöhten Brandlast zu rechnen. 

              

 

 

Eigentumswohnungen Altes Deichhotel 

Eigentumswohnungen von Süden per Leiter teilweise nicht zu erreichen. 
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Hofstelle Klindt 

Mit Korntrocknungsanlage und Pferdestall. 

 

 

Hofstelle Blöcker 

Mit Lagerraum für Strandkörbe. 

 

 

 

Hofstelle Stelk 

Mit 2 untergebrachten KFZ Werkstätten. 
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Hofstelle Lamp 

 

 

 

Surfschule „Tatort Hawai“ 

Im Brandfall sehr lange Wegstrecke für die Wasserversorgung. 

  

 

KFZ Werkstatt Ha-KoMotors GmbH 
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Choppy Waters 

Lager für Wassersportartikel, mit Vollflächiger Photovoltaikanlage auf dem Dach. 

           

 

 

 

 

 

Reetgedecktes Haus 

In der Strandstraße befindet sich das letzte reetgedeckte Haus von Stein. Dieses stellt einer-

seits das ursprüngliche historische Ortsbild von Stein dar und ist andererseits aus Brand-

schutzsicht besonders schützenswert. Man zählt die Bedachung von Reetdachhäusern zur 

Kategorie der weichbedachten Bedachung. Diese Bedachungsart kann durch Funkenflug 

oder Flugfeuer, sowie Feuerbrücken durch benachbarte Brände entzündet werden. 
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Feuerwehrhaus  

Das Feuerwehrhaus liegt am Dorfring im Ortskern und ist Standort für die Löschfahrzeuge, 

sowie Ausbildungszentrum für die Aus- und Weiterbildung der freiwilligen Einsatzkräfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4  Sonstige besondere Objekte außerhalb von Stein 

 

Gärtnerei Röhlk Feldscheide  

Hier fast keine Löschwasserversorgung vorhanden. Löschwasser müsste über sehr lange 

Wegstrecke aus dem Lutterbeker Dorfteich  zugeführt werden. 
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Hohenstein 

Hier ebenso wie auf Feldscheide fast keine Löschwasserversorgung vorhanden. Löschwas-

ser müsste auch hier über eine noch längere  Wegstrecke aus Lutterbek zugeführt werden. 

    

 

Campingplätze 

Stein hat 3 Campingplätze mit zusammen 880 Stellplätzen. 
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Apartmentanlage mit 550m² Tiefgarage „ Neustein“ 

 

                                                                                                                 

                    

 

 

4.6.5      Verkehrswege 

Die Gemeinde Stein ist durch den Tagestourismus geprägt. Auch als Durchfahrtsgebiet mit 

der K30 zu unseren Nachbargemeinden Wendtorf, Lutterbek  und Laboe wird der Ort vielfäl-

tig genutzt. 

4.6.6        Löschwasserversorgung 

Gemäß Brandschutzgesetz §2 ist es Aufgabe der Gemeinde, eine ausreichende Löschwas-

ser-Versorgung sicherzustellen. Diese stellt den Grundschutz dar. Objektschutz durch be-

sondere Maßnahmen wie Steigleitungen, Löschwasserbevorratung oder ortsfeste Löschan-

lagen müssen durch den Eigentümer betrieben werden. Die Löschwasserversorgung in der 

Gemeinde Stein wird fast ausschließlich durch das öffentliche Hydrantennetz der Trinkwas-

serversorgung sichergestellt. Die Löschwasserversorgung- und Bereitstellung kann unter-

schiedlich ausgeführt werden. 

 

Abhängige Löschwasserversorgung 

Die abhängige Löschwasserversorgung erfolgt durch die Entnahme von Löschwasser aus 

dem öffentlichen Trinkwassernetz. Sie bedarf einer ausreichenden Leistungsfähigkeit des 

Rohrnetzes und Pumpenleistung des Wasserversorgers (dadurch ergibt sich die Abhängig-

keit). In der Gemeinde Stein ist die Löschwasserversorgung überwiegend durch die Entnah-

me aus Hydranten des Trinkwassernetzes gesichert. 
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Unabhängige Löschwasserversorgung 

Die unabhängige Löschwasserversorgung beschreibt die Nutzung von Wasservorräten. Die 

Bevorratung kann in Form von Brunnen, Zisternen oder Löschteichen ausgeführt werden. 

Zur Nutzung dieser sind Ansaugstellen erforderlich, damit durch feuerwehrtechnische Mittel 

die Wasserförderung durchgeführt werden kann. Die unabhängige Löschwasserversorgung 

wird in zwei Gruppen unterteilt: 

Erschöpfliche Löschwasserversorgungen 

Erschöpfliche Löschwasserversorgungen bieten aufgrund ihres Wasservolumens nur für 

einen gewissen Zeitraum ausreichend Wasser. In der Gemeinde Stein befinden sich 4 er-

schöpfliche Löschwasserversorungen: 

 Regenrückhaltebecken „Am Wohrt“  

 Regenrückhaltebecken „ Kargkamp“ 

 Regenrückhaltebecken „Gewerbegebiet“ 

 Regenrückhaltebecken „Campingplatz Ellernbrook 

 

Nicht erschöpfliche Löschwasserversorgungen 

Nicht erschöpfliche Wasserversorgungen sind natürliche oder künstliche Gewässer, die über einen 

langen Zeitraum genügend Wasser zur Brandbekämpfung bereitstellen. Im gemeindegebiet stellt die 

Ostsee eine nicht erschöpfliche Löschwasserversorgung dar. Mögliche Ansaugpunkte sind entlang 

des Strandes. 

Auf den Campingplätzen herrscht zumindest im Anfangsstadium eines Brandes akuter Lösch-

wassermangel.  
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5.0.     Gefährdungspotential 

 

5.1     Schutzzielbeschreibung 

Gesetzliche Aufgaben des Feuerwehrwesens sind das Bekämpfen von Bränden und der 

Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden als Abwehrender Brandschutz 

und die Technische Hilfe bei Not- und Unglücksfällen. Die Aufgaben des Vorbeugenden 

Brandschutzes, um Brände und Brandgefahren zu verhüten, sind nur mittelbar Gegenstand 

des Feuerwehrbedarfsplans. Die Pflicht zum Mitwirken im Katastrophenschutz hat keine 

Auswirkungen auf diesen Feuerwehrbedarfsplan. 

Das Schutzziel ist die Bewältigung des kritischen Wohnungsbrandes. Damit liegt ein typi-

sches Schadensszenario zugrunde, welches regelmäßig wiederkehrt und ein erhebliches 

Gefährdungspotential für das Leben oder die Gesundheit von Menschen darstellt. 

Daraus ergibt sich für den Einsatzverlauf die Reihenfolge 

 das Retten von Menschen, 

 das Schützen von Tieren, Sachwerten und der Umwelt sowie das 

 Verhindern der Schadensausbreitung. 

Bei einem Wohnungsbrand ist die zeitkritische Phase zunächst die Menschenrettung und 

anschließend die Brandbekämpfung. Hierbei werden folgende Zeiten zugrunde gelegt, die 

auf der so genannten O.R.B.I.T.-Studie (Porsche AG, 1978) beruhen: Die Erträglichkeits-

grenze bei einer Belastung durch Brandrauch beträgt ca. dreizehn Minuten, die Reanimati-

onsgrenze ca. siebzehn Minuten. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte die Menschenrettung spä-

testens abgeschlossen sein. 

Zwar ist die O.R.B.I.T.-Studie in den vergangenen Jahren von verschiedenen Autoren wegen 

methodischer Mängel in Bezug auf die Hilfsfrist und das Standard-Szenario „kritischer Woh-

nungsbrand“ kritisiert worden (Ridder, 2013), (Barth, 2015); jedoch sind bisher zum Thema 

Hilfsfristen durch aktuelle Forschungsvorhaben noch keine konkreten Alternativen vorgelegt 

worden. Dies gilt insbesondere für kleine Ortsfeuerwehren, die den Großteil der schleswig-

holsteinischen Feuerwehren bilden. Weiterhin haben sich Hilfsfristen und Funktionsstärken in 

der Praxis als sinnvoll, machbar und verhältnismäßig etabliert (Stein, 2016). Am bestehen-

den System soll daher vorerst festgehalten werden.  
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5.2.     Kritischer Wohnungsbrand 

Der kritische Wohnungsbrand unterstellt einen Brand im ersten Obergeschoss eines Gebäu-

des, in dem der Treppenraum als erster baulicher Rettungsweg verraucht ist und die Men-

schenrettung über Rettungsmittel der Feuerwehr als zweiten Rettungsweg erfolgen muss. 

Die häufigste Todesursache bei einem Wohnungsbrand ist die Vergiftung durch Kohlenmo-

noxid und andere toxische Verbrennungsprodukte. Nur etwa zehn Prozent der Todesopfer 

erliegen ihren Verbrennungen. Ergebnis der O.R.B.I.T.-Studie ist, dass für Opfer von Rauch-

gasvergiftungen eine Reanimationsgrenze von ca. siebzehn Minuten nach Brandausbruch 

gilt. Erfolgen bis zu diesem Zeitpunkt keine Rettung und keine lebensrettenden medizini-

schen Maßnahmen, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf ein Minimum. 

Experimentelle Untersuchungen ergaben, dass bei Ausbruch eines Wohnungsbrandes nach 

achtzehn bis zwanzig Minuten die zur Brandbekämpfung eingesetzten Einsatzkräfte einem 

sehr hohen Risiko eines schlagartigen Durchzündens aller brennbaren Objekte im Brand-

raum (Raumdurchzündung) ausgesetzt sind. Mit dem Durchzünden verbindet sich ein enor-

mer Temperaturanstieg, der trotz persönlicher Schutzausrüstung die zur Menschenrettung 

eingesetzten Einsatzkräfte stark gefährdet. Während oder nach diesem Durchzünden ist ein 

Aufenthalt im Brandraum nicht mehr möglich. 



Seite: 25 

5.3.     Spezielle Gefährdungsabschätzung 

Der kritische Wohnungsbrand gilt als anerkannte Regel der Technik. Die Risikobeschreibung 

der Gemeinde kann im Ergebnis dazu führen, dass sich aus der Gefährdungsabschätzung 

weitere Schutzziele ergeben. 

Tagsüber kann allein durch die Feuerwehr Stein das Schutzziel eines kritischen Wohnung-

brandes nicht allein gewährleistet werden. Dies ist nur im Zusammenspiel mit den Nachbar-

wehren Wendtorf und Laboe zu gewährleisten. Dies ist jetzt schon in den Alarmierungsstufen 

hinterlegt. 

5.4.     Einsatzübersicht 

Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt. Die Anzahl der jährlichen Einsätze selbst lässt keinen 

Rückschluss über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Wohnungsbrandes zu und 

entbindet den Träger der Feuerwehr nicht von der Verpflichtung, eine leistungsfähige Feuer-

wehr zu unterhalten. Insgesamt schwanken die Einsatzzahlen liegen derzeit im Mittel von  

ca. 15 Einsätzen pro Jahr.  

                

                                                                      Einsatzzahlen der FF Stein von 2010 bis 2020 

 

Durch den Anstieg der Temperaturen durch die Klimaerwärmung ist auch vermehrt, 

mit Vegetationbränden zu rechnen. 



Seite: 26 

 

5.5     Risikoklasse 

Die Gefährdungsabschätzung einer Gemeinde wird durch die ermittelte Risikoklasse ausge-

drückt (Anlage A1). 

Für Ortsfeuerwehren mit einem eigenen Ausrückebereich werden die Risikopunkte nach der 

Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohnern in dem Ausrückebereich und den dort befindli-

chen Risiken ermittelt. Die Risikoklassen der Ausrückebereiche der Ortsfeuerwehren sind 

aus den Anlagen A1 bis A7 ersichtlich. 

6.     Bemessungswerte 

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird danach beurteilt, ob die Bemessungswerte Ein-

satzmittel, Hilfsfrist und Einsatzkräfte zeitgleich erfüllt werden. Die nachfolgenden Grafiken 

veranschaulichen die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Bemessungswerten. Es 

ist nicht allein entscheidend, wie viele Einsatzkräfte innerhalb der Hilfsfrist mit wie vielen Ein-

satzmitteln an der Einsatzstelle sind, sondern ob die für den Einsatz erforderlichen Funktio-

nen (z.B. Einsatzleitung, Maschinist oder Einsatzkräfte mit Atemschutz) innerhalb der 

Hilfsfrist verfügbar sind. So steht der Einsatzerfolg auch in Frage, wenn ausreichend Funkti-

onen an der Einsatzstelle sind, aber die Hilfsfrist nicht eingehalten werden konnte. Bei der 

Anzahl der Einsatzkräfte, die die notwendigen Funktionen ausfüllen können, handelt es sich 

um die Mindestanzahl. 

6.1.     Einsatzablauf kritischer Wohnungsbrand 
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Der Umfang der Einsatzleitung ist nach der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 100 abhängig 

von der Gefahrenlage, dem Schadensereignis und den zu führenden Einheiten. Bei den all-

täglichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr kann die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter (zum 

Beispiel die Gruppenführerin oder der Gruppenführer) in der Regel ohne Unterstützung 

durch weitere Führungskräfte und weiteres Führungsunterstützungspersonal die anstehen-

den Aufgaben erfüllen. 

6.2.     Sicherheitsbilanz 

Zusätzlich zu den Bemessungswerten als Voraussetzung für die Menschenrettung und 

Brandbekämpfung bei einem kritischen Wohnungsbrand werden die Risiken in einer Ge-

meinde und in den Ausrückbereichen nach dem in Schleswig-Holstein angewandten Merk-

blatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risi-

koklassen ermittelt (IM, 2009). Aus der Gegenüberstellung der ermittelten Risikoklasse und 

den in der Gemeinde oder den Ausrückebereichen verfügbaren Fahrzeugpunktwerten ergibt 

sich die Sicherheitsbilanz. 

Ausgeglichen ist eine Sicherheitsbilanz, wenn die Risikoklasse und die Summe der Fahr-

zeugpunkte im Wesentlichen übereinstimmen. Im Rechenmodell der zu ermittelnden Risiko-

klasse ist ein Abweichen von fünf Prozent der Risikopunkte zur nächst tieferen Risikoklasse 

eingerechnet. Die Differenz ist in der Anlage A2 ausgewiesen. Ist die Summe der Fahrzeug-

punkte größer als die der Risikoklasse, ist die Sicherheitsbilanz positiv. Ist die Summe der 

Fahrzeugpunkte kleiner als die der Risikoklasse ist die Sicherheitsbilanz negativ. 

Der Status des Ausrückebereichs einer Ortsfeuerwehr oder des Einsatzgebietes einer Ge-

meindefeuerwehr wird durch Ampeln dargestellt. Ist der Ausrückebereich einer Ortsfeuer-

wehr mit dem Status rot gekennzeichnet, ohne dass die Sicherheitsbilanz mit den Maßnah-

men der Handlungsmatrix als Stellschrauben ausgeglichen werden konnte, erhält auch das 

Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr den Status rot. 

Trotz positiver oder ausgeglichener Sicherheitsbilanz kann der Ampelstatus für die Gemein-

defeuerwehr oder den Ausrückebereich einer Ortsfeuerwehr mit rot gekennzeichnet sein, 

wenn einer oder mehrere der Bemessungswerte nicht erfüllt sind. Für diese Fälle gibt es 

Prüfmöglichkeiten, mit welchen Stellschrauben und welchen zu treffenden Maßnahmen aus 

der Handlungsmatrix (Anlage G2.5) die Defizite ausgeglichen werden können. 

 

 

 

 



Seite: 28 

6.3.     Einsatzmittel 

Als Mindestausstattung für die Ersteinsatzmaßnahmen zur Menschenrettung sind vier Umluft 

unabhängige Atemschutzgeräte, Rettungsmittel je nach Geschosshöhe (eine vierteilige 

Steckleiter (Rettungshöhe bis acht Meter) oder eine dreiteilige Schiebleiter (Rettungshöhe 

bis ca. zwölf Meter bei Bauten bis zum 30. April 2009)), Geräte für die einfache Technische 

Hilfe und auf einem Löschfahrzeug mitgeführtes Löschwasser erforderlich. Zukünftig wird bei 

Neubauten und Rettungshöhen von über 8 m nicht mehr vom Einsatz tragbarer Leitern aus-

gegangen, dies gilt jedoch nicht für den Bestand. 

 

6.3.1.     Risikoklasse 1 

In acht Minuten nach Alarmierung sollte mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines wasserführenden Lösch-

fahrzeuges vorzuplanen. 

6.3.2.     Risikoklasse 2 

Bis ca. 7,0 m Rettungshöhe oder mit zweitem baulichen Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung sollte mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines wasserführenden Lösch-

fahrzeuges vorzuplanen. 

Über ca. 7,0 m bis ca. 12,2 m Rettungshöhe bei fehlendem zweiten baulichen Ret-

tungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) mit 

einer dreiteiligen Schiebleiter und innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug kein 

Löschfahrzeug mit einer dreiteiligen Schiebleiter ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeord-

nung das Zufahren eines geeigneten Löschfahrzeugs vorzuplanen, um bei einer Rettungs-

höhe von mehr als ca. 7,0 Metern den zweiten Rettungsweg mit einer dreiteiligen Schieblei-

ter sicherzustellen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll dann mindestens 

ein LF 10 an der Einsatzstelle eintreffen. 
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Mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab dem 01. 

Mai 2009 ist die dreiteilige Schiebleiter kein anerkanntes Rettungsmittel mehr. Dies bedeutet, 

dass bei Gebäuden deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 

und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 

Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden 

dürfen, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahr-

zeuge verfügt. 

6.3.3.     Ab der Risikoklasse 3  

Bis ca. 7,0 Meter Rettungshöhe oder mit zweitem baulichen Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

Über ca. 7,0 Meter bis ca. 12,2 Meter Rettungshöhe bei fehlendem zweiten baulichen 

Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) mit 

einer dreiteiligen Schiebleiter und innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug kein 

Löschfahrzeug mit dreiteiliger Schiebleiter ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das 

Zufahren eines geeigneten Löschfahrzeugs vorzuplanen, um bei einer Rettungshöhe von 

mehr als ca. 7,0 Metern den zweiten Rettungsweg mit einer dreiteiligen Schiebleiter sicher-

zustellen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll dann mindestens ein LF 10 

an der Einsatzstelle eintreffen. 

Mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab dem 01. 

Mai 2009 ist die dreiteilige Schiebleiter kein anerkanntes Rettungsmittel mehr. Dies bedeutet, 

dass bei Gebäuden deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 

und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 

Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden 

dürfen, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahr-

zeuge verfügt. 

Über ca. 12,2 Meter Rettungshöhe 

In acht Minuten nach Alarmierung sollen mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) 

und — sofern nicht ein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden ist — ein Hubrettungsfahr-

zeug an der Einsatzstelle eintreffen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 
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6.4.     Hilfsfrist 

Die innerhalb eines Gemeindegebietes anzustrebende Hilfsfrist für die Feuerwehr in Schles-

wig-Holstein ist nicht im BrSchG direkt normiert, sondern im Organisationserlass Feuerweh-

ren (Organisation und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und 

Werkfeuerwehren sowie die Laufbahnen und die Ausbildung ihrer Mitglieder, vom 7. Juli 

2009 (Amtsbl. Schl.-H. 2009 S. 700) zuletzt geändert durch Erlass des Innenministeriums 

vom 10. Juni 2014 - IV 333 – 166.035.0 – (Amtsbl. Schl.-H. 2014 S. 472)) geregelt und be-

trägt 10 Minuten. Die Hilfsfrist ist die Zeit zwischen dem Absetzen des Notrufs und dem Ein-

treffen/Tätigwerden der Feuerwehr. Die Hilfsfrist unterteilt sich in die Gesprächs- und Dispo-

sitionszeit in der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle, die Ausrückezeit nach Alarmie-

rung der Einsatzkräfte und die Anfahrtszeit. 

Diese Regelung ist bei allen an einer öffentlichen Verkehrsfläche gelegenen Einsatzorten 

und normalen Straßenverhältnissen einzuhalten. Von einer gesetzlichen Verankerung im 

Brandschutzgesetz selbst hatte der Normgeber abgesehen, um das „Ehrenamt Feuerwehr“ 

nicht in eine Situation zu bringen, dass gegen das Gesetz verstoßen wird, wenn bei einem 

Einsatz ggf. die Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann. Es soll damit aber nicht die Mög-

lichkeit eröffnet werden, bewusst und planerisch von den zeitlichen Vorgaben abzuweichen 

und die Hilfsfrist „flexibel“ zu handhaben. 

Der Aktionsradius der Feuerwehr ist abhängig von der Ausrückezeit. Je länger die Zeitspan-

ne für die Ausrückezeit ist, desto kleiner wird der Aktionsradius. 

Die Aktionsradien geben die Umkreise vom Feuerwehrhaus aus an, die in acht (schwarz) 

oder dreizehn Minuten (grau) erreichbar sind (Anlage A 3.3 Druckansicht Google Maps). Alle 

Bereiche, die außerhalb dieser Aktionsradien liegen, sind für die Feuerwehr nicht innerhalb 

der Hilfsfrist erreichbar. Objekte, die nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden können, 

sind in einer besonderen Planung zu erfassen, ggf. gemeindeübergreifend. 

6.5.     Einsatzkräfte  

Um eine erfolgreiche Menschenrettung bis spätestens zur siebzehnten Minute nach Brand-

ausbruch durchzuführen, müssen acht Minuten nach der Alarmierung neun Einsatzkräfte an 

der Einsatzstelle eintreffen. Diese Einsatzkräfte können bei einem kritischen Wohnungs-

brand ausschließlich die Menschenrettung über Rettungsmittel der Feuerwehr als zweiten 

Rettungsweg durchführen. Das vorgenommene wasserführende Strahlrohr ist für die Eigen-

sicherung des im Innenangriff tätigen Angriffstrupps erforderlich. Dieser Einsatz ist nur unter 

umluftunabhängigem Atemschutz möglich. Deshalb müssen vier Einsatzkräfte die Funktion 

„Atemschutzgeräteträger“ erfüllen. 
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Dreizehn Minuten nach der Alarmierung müssen sechs weitere Einsatzkräfte an der Einsatz-

stelle verfügbar sein, die zur Brandbekämpfung eingesetzt werden und die Menschenrettung 

unterstützen können. Von den sechs weiteren Einsatzkräften müssen ebenfalls vier die 

Funktion „Atemschutzgeräteträger“ erfüllen (s. 11.3). 

 

7.0      Organisation und Beschreibung der Gemeindefeuerwehr 

 

Die Gemeindefeuerwehr Stein verfügt in der Einsatzabteilung derzeit über 26 Einsatzkräfte. 

Die Jugendabteilung umfasst 15 Jugendfeuerwehrmitglieder. Die Reserveabteilung besteht 

aus 3 Kameraden. In der Ehrenabteilung befinden sich 9 Mitglieder. Die Verwaltungsabtei-

lung besteht aus 1 Kameradin. 

Die Einsatzabteilung wird durch Führungskräfte im Einsatz geleitet. Dazu werden nach 

Brandschutzgesetz SH und Satzung der Feuerwehr Stein die Gemeindewehrführung sowie 

zwei Gruppenführer und Stellvertretungen durch die Mitgliedervertretung gewählt. Neben 

den amtierenden Führungskräften verfügt die Einsatzabteilung im Moment noch über weitere 

Einsatzkräfte die eine Qualifikation als Gruppen- oder Zugführer haben. Dadurch kann ein 

Fehlbedarf in Führungspositionen noch ausgeglichen werden. 

7.1.       Gemeindefeuerwehr Stein 

Die Gemeindefeuerwehr Stein hat in der Einsatzabteilung 26 aktive Führungs- und Einsatz-

kräfte, von denen regelmäßig 26 verfügbar sind, sowie eine Jugendabteilung mit 15 Jugend-

lichen. 

7.1.1.     Bemessungswerte des Ausrückebereichs der Ortsfeuerwehr 

Die Bewertung einer Ortsfeuerwehr ergibt sich aus der Sicherheitsbilanz, den Einsatzmitteln, 

der Hilfsfrist sowie den Einsatzkräften. Die Grundlage dieser Bewertung bildet die Betrach-

tung des Ausrückebereichs. Werden in dem Ausrückebereich nicht alle Bemessungswerte 

mit dem Ampelstatus grün bewertet, muss mit den Stellschrauben geprüft werden, welche 

Maßnahmen aus der Handlungsmatrix zum Ausgleich der Defizite innerhalb der Gemeinde-

feuerwehr möglich sind. 

7.1.2.     Sicherheitsbilanz 

Das Ergebnis aus dem Vergleich der ermittelten Risikoklasse und die Summe der in der 

Ortsfeuerwehr verfügbaren Fahrzeugpunkte ist in der Anlage A3.1 als Ampelstatus mit der 

Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein Defizit) dargestellt. 
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7.1.3.     Einsatzmittel 

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzmittel der Ortsfeuerwehr 

werden in der Anlage A3.2 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt. 

Die Löschfahrzeuge werden durch ihre Bauart und den erheblich vergrößerten Anteil an 

elektronischen Bauteilen in Zukunft nicht mehr die Nutzungsdauer erreichen, wie dies in der 

Vergangenheit der Fall war. Bereits heute ist erkennbar, dass die Hersteller nicht mehr un-

begrenzt Ersatzteile vorhalten und sich dadurch der Reparatur- und Wartungsaufwand für 

ältere Fahrzeuge verändert. Vor diesem Hintergrund wird sich vermutlich die Nutzungsdauer 

von Löschfahrzeugen verkürzen sowie der erforderliche Kostenaufwand für Wartung und 

Unterhaltung aber auch Ersatzbeschaffungen erhöhen. 

Für die Einsatzmittel wurden bei der Datenermittlung für den Feuerwehrbedarfsplan auf der 

Grundlage des aktuellen Bestands an Löschfahrzeugen Kosten für Ersatzbeschaffungen 

ermittelt (Anlage A4). Dies gilt allerdings ausschließlich für genormte Löschfahrzeuge, die 

den Normen des DIN entsprechen. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Baujahrs 

des heute eingesetzten Löschfahrzeuges und der Wiederbeschaffungskosten auf der Basis 

des Jahres 2015. Der Berechnung liegt die voraussichtliche Nutzungsdauer des Löschfahr-

zeuges zugrunde, die erheblich von dem Abschreibungszeitraum von fünfzehn Jahren ab-

weichen kann. Über die Laufzeit der Nutzungsdauer wird eine Preissteigerungsrate von ein 

Prozent der Wiederbeschaffungskosten eingerechnet. Somit geben die unterstellten Wieder-

beschaffungskosten einen nur sehr groben Anhaltswert wieder. 

Die Einsatzmittel der Ortsfeuerwehr werden nach Baujahr geordnet in der Anlage A4 als 

Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit), gelb (Achtung: Probleme erkennbar) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt. 

7.1.4.     Hilfsfrist 

Die Aktionsradien im Ausrückebereich der Ortsfeuerwehr werden in der Anlage A3.3 als 

Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein Defizit) dargestellt. Das Ergebnis 

der Bewertung ergibt, dass die Feuerwehr Stein das Schutzziel in allen Aktionsradien inner-

halb der Hilfsfrist erreichen kann. 

7.1.5.     Einsatzkräfte  

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Funktionen der Ortsfeuerwehr 

werden in der Anlage A3.4 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt. Aufgrund der bekannt en Problematik der mangelnden Tagesverfügbar-

keit der Kameraden/innen besteht hier dringender Handlungsbedarf. Es müssen Lösungen 
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für die Tagesverfügbarkeit erarbeitet werden. Wünschenswert wäre das Gemeindearbeiter 

mindestens tagsüber für Einsätze der Feuerwehr zur Verfügung stehen. 

Der Brandschutz kann im Gemeindegebiet tagsüber nur in Zusammenarbeit mit anderen 

Wehren, sowie das Nachrücken weiterer vereinzelnder Einsatzkräfte sichergestellt werden.  

Um hier eine eigene bessere, schnellere und ausreichende  Schlagkraft vor allem tagsüber 

zu erzielen, ist die Anschaffung eines TLF3000  zu befürworten. Vor allem auf den Camping-

plätzen und den Außenbereichen des Dorfes ist nur so ein schlagkräftiger Ersteinsatz zu 

erreichen.  

 

 7.1.6     Altersstruktur 

Die Altersstruktur der Gemeindefeuerwehr gliedert sich in die Altersgruppen 18 bis 29, 30 bis 

39, 40 bis 49, 50 bis 59 und 60 bis 67. Die Altersgruppen ergeben sich unter anderem aus 

den Anforderungen der arbeitsmedizinischen Untersuchung nach G 26.3, die für Einsatzkräf-

te mit Atemschutz vorgeschrieben ist und den ärztlichen Bescheinigungen der Eignungsun-

tersuchungen gemäß Anlage 5 der Fahrerlaubnisverordnung. Die Verteilung der Altersstruk-

tur ist in der Anlage A5 dargestellt. 

Die Altersgruppen der Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr werden in der Anlage A5 als Ampel-

status mit der Bewertung rot (Defizit), gelb (Achtung: Probleme erkennbar) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt. 

                                       Altersstruktur der Einsatzabteilung der FF Stein   

                                       

                                                                                   (Stand 02.09.2021)                                   
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7.1.7.     Einsatzübersicht 

Die Übersicht über die Verteilung der Einsätze der Ortsfeuerwehr auf die Einsatzbereiche 

Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsätze sind in der 

Anlage A6 beigefügt. Die Einsatzübersichten der Ortsfeuerwehren werden zu einer Ge-

samteinsatzübersicht für die Gemeindefeuerwehr zusammengefasst. 

 

7.1.8.     Bewerten des Ausrückebereichs der Ortsfeuerwehr 

Sofern die Defizite eines oder mehrerer der Bemessungswerte innerhalb des Ausrückebe-

reichs der Ortsfeuerwehr nicht ausgeglichen werden können, ist zu prüfen, ob dies organisa-

torisch zwischen mehreren Ausrückebereichen der Gemeindefeuerwehr oder durch Koope-

rationen mit Feuerwehren der Nachbargemeinde möglich ist. Die nachfolgende Handlungs-

matrix (Anlage A3.5) gibt Anhaltswerte dafür, welche Stellschrauben möglich und welche 

Maßnahmen zum Ausgleich einer defizitären Sicherheitsbilanz denkbar sind. Die tatsächli-

chen Möglichkeiten sind von den regionalen, fachlichen und organisatorischen Gegebenhei-

ten abhängig. 

8.0      Organisation der Gemeindefeuerwehr 

Die Gemeindefeuerwehr besteht aus der Freiwilligen Feuerwehr in der in der Einsatzabtei-

lung 26 aktive Führungs- und Einsatzkräfte verfügbar sind. Die Gemeindefeuerwehr hat eine   

Jugendabteilung mit 15 Jugendlichen. 

Die Einsatzabteilung besteht zu 85% aus männlichen und zu 15% aus weiblichen Kräften. 

Ausbildungsstand 02.09.2021 

Wehrführung / Zugführung: 3 

Gruppenführer:  6 

Zugführer:  3 

Maschinisten: 15 

Atemschutzgeräteträger:  9 

Fahrer für LF8/6:  7 

Feuerwehrmann:   24 

(Mehrfachnennung möglich) 
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8.1.     Bemessungswerte einer Ortsfeuerwehr  

Die Bewertung einer Ortsfeuerwehr ergibt sich aus der Sicherheitsbilanz, den Einsatzmitteln, 

der Hilfsfrist sowie den Einsatzkräften. Die Grundlage dieser Bewertung bildet die Betrach-

tung der Ausrückebereiche. Werden in den Ausrückebereiche nicht alle Bemessungswerte 

mit dem Ampelstatus grün bewertet, erhält die Gemeindefeuerwehr den Ampelstatus rot, und 

es muss mit Hilfe der Stellschrauben geprüft werden, welche Maßnahmen zum Ausgleich 

der Defizite auch gemeindeübergreifend möglich sind. 

Für die tatsächliche Beurteilung der Sicherheitsbilanz ist zusätzlich die Betrachtung der Be-

messungswerte Hilfsfrist, Einsatzkräfte und Einsatzmittel erforderlich, da sich aus dieser Ge-

samtschau erst die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr abschließend beurteilen lässt 

 

8.2.     Sicherheitsbilanz 

Das Ergebnis aus dem Vergleich der ermittelten Risikoklasse und der Summe der in der 

Gemeindefeuerwehr verfügbaren Fahrzeugpunkte ist in der Anlage G2.1 als Ampelstatus 

mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein Defizit) dargestellt. 

 

8.3.      Einsatzmittel 

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzmittel der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.2 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt. 

 

8.4.     Hilfsfrist 

Die Aktionsradien im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr werden in der Anlage G2.3 

(Druckansicht Google Maps) als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt. 

Das Ergebnis der Bewertung ergibt, dass die Feuerwehr Stein das Schutzziel in allen Akti-

onsradien innerhalb der Hilfsfrist erreichen kann. 
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8.5.     Einsatzkräfte 

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzkräfte der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.4 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt. 

Für das Bewerten der Stärke der Einsatzabteilung und ihre Verteilung auf die für den kriti-

schen Wohnungsbrand erforderlichen Funktionen ist es notwendig, die Verfügbarkeit der 

Führungs- und Einsatzkräfte zu bewerten. In der Feuerwehr ist es üblich, dass Führungs- 

und Einsatzkräfte über die Qualifikation für mehrere Funktionen verfügen. Allerdings ist ent-

scheidend, welche Funktion im Einsatzfall wahrgenommen wird. Die Forderung des Arbeits-

marktes nach Mobilität führt dazu, dass die Verfügbarkeiten von Führungs- und Einsatzkräf-

ten unterschiedlich sind. Deshalb wird wochentags in Tages- und Nachtverfügbarkeit unter-

schieden. 

Die Feuerwehr Stein verfügt derzeit über eine Gesamteinsatzstärke von 26 Kameraden, die 

aber leider tagsüber nicht voll zur Verfügung stehen. Tagsüber ist mit einer Stärke von ca.6 

Kameraden/innen zu rechnen. Diese setzt sich zusammen aus:  1 Gruppenführer, 2 Atem-

schutzgeräteträgern, 1 Fahrermaschinisten und 2 Feuerwehrmännern. Die Einsatzleitung 

wird tagsüber von der Gruppenführung oder von der Wehrführung der mitalarmierten Nach-

barwehr bis zum Eintreffen der eigenen Wehrführung übernommen. Tagsüber ist eine Mital-

armierung der FF Wendtorf auf Grund von Personalmangel sichergestellt. 

8.6.     Bewerten des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr 

Sofern die Defizite eines oder mehrerer der Bemessungswerte innerhalb des Einsatzgebie-

tes der Gemeindefeuerwehr nicht ausgeglichen werden können, ist zu prüfen, ob dies orga-

nisatorisch zwischen mehreren Trägern des Feuerwehrwesens möglich ist. Die nachfolgende 

Handlungsmatrix (Anlage G2.5) gibt Anhaltswerte dafür, welche Stellschrauben möglich und 

welche Maßnahmen zum Ausgleich einer defizitären Sicherheitsbilanz denkbar sind. Die 

tatsächlichen Möglichkeiten sind von den regionalen, fachlichen und organisatorischen Ge-

gebenheiten abhängig.  

 

Die Einsatzleitung wird tagsüber von der Gruppenführung oder ggf. von der Wehrführung der 

mitalarmierten Nachbarwehr bis zum Eintreffen der eigenen Wehrführung übernommen. 

Tagsüber ist eine Mitalarmierung der FF Wendtorf und der FF Laboe auf Grund von Perso-

nalmangel sichergestellt. 
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Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt. 

 

Übersicht aller Einsätze der letzten 5 Jahre 

Jahr 
Brand- 

bekämpfung 

Technische 

Hilfe 
Fehlalarme Sonstige Gesamt Anteil %  

2020 6 8 1 0 15 21,4 

2019 3 8 2 0 13 18,6 

2018 5 8 4 3 20 28,6 

2017 3 7 1 0 11 15,7 

2016 3 7 1 0 11 15,7 

Gesamt 20 38 9 3 70 100,0 

Anteil %  28,6 54,3 12,9 4,3 100,0   
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9.     Ergebnis 

Die Feuerwehrbedarfsplanung für die Gemeinde Steinergibt, das Defizite in der technischen 

und personellen Ausstattung bestehen. Es wurde festgestellt, dass durch die Beschaffung 

eines TLF3000 eine signifikante Verbesserung herbeigeführt werden könnte. Zusätzlich 

müssen für künftige Fahrzeuge dringend Gelder für Führerscheine KL CE bereitgestellt wer-

den.  

Zur Aufrechterhaltung der technischen Ausstattung gemäß  des Organisationserlasses SH, 

sind die Ersatzbeschaffungen nach Fahrzeugbeschaffungskonzept  der Feuerwehr Stein 

umzusetzen. 

Die Personelle Aufstellung ist weiterhin sehr kritisch zu sehen. Nach aktueller Sollstärke von 

37 Mitgliedern  besteht eine Unterdeckung von 11 Mitgliedern. Was etwa 30% entspricht. 

Besonders durch die Betrachtung des Personals bezüglich der Funktion und Qualifizierung 

ergibt sich Handlungsbedarf. Das Nichterreichen der Sollstärke unter Berücksichtigung der 

Gesamtmitgliederentwicklung der Feuerwehren in S-H ist kritisch zu beurteilen. Hier sollte 

ein Konzept zur Stabilisierung und Erhöhung der Mitgliederzahlen erarbeitet werden.  

In Bezug auf den Standort ist festzustellen, dass kurzfristig ein Stellplatz für den Mann-

schaftstransportwagen geschaffen werden muss. Dies ist schon mehrfach angesprochen 

worden und muss vor Anschaffung des neuen Fahrzeugs erfolgen. Die neuen Generationen 

von Feuerwehrfahrzeugen haben an Größe zugelegt, so das ein hintereinander stellen der 

Fahrzeuge im Feuerwehrgerätehaus nicht mehr möglich ist. Dies ist zudem eigentlich auch 

nach UVV nicht zulässig. 

9.1.     Vorgeschlagene Maßnahmen zum Ausgleich der defizitären  Sichereits                                               

           bilanz 

Es wird von Seiten der Feuerwehr vorgeschlagen ein Tanklöschfahrzeug TLF3000/4000 zu 

beschaffen um die Ausrückezeit zu verkürzen und den Personalmangel im Erstangriff aus-

zugleichen. Ferner wird dadurch eine immense Verbesserung der Löschwassererstversor-

gung in den Außenbereichen erzielt. 

Auch sollte durch die Gemeinde eine starke Mitgliederwerbung betrieben werden, was auch 

durch eine gesteigerte positive Darstellung und Unterstützung der Feuerwehr erreicht wer-

den könnte. 
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10.     Rechtliche Grundlagen 

Die Verpflichtungen der Gemeinde als Träger des Feuerwehrwesens mit den Aufgaben des 

Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe begründen sich in dem Gesetz über 

den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren. 

Die Gemeinden haben als Träger des Feuerwehrwesens als pflichtige Selbstverwaltungs-

aufgabe für die Sicherstellung des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe 

zu sorgen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie leistungsfähige öffentliche Feuerwehren 

als gemeindliche Einrichtung zu unterhalten, Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen 

einzurichten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen. Diese Pflichten 

bestehen nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde. 

Bei Verletzung einer der Gemeinde in diesem Aufgabenbereich obliegenden Pflichten durch 

das schuldhafte Handeln einer oder mehrerer bestimmter Personen, z. B. aus dem Bereich 

der freiwilligen Feuerwehr oder der Gemeinde, haftet die Gemeinde gemäß Artikel 34 GG in 

Verbindung mit § 839 BGB auch direkt gegenüber der Bürgerin oder dem Bürger, die oder 

der durch den Verstoß gegen die Amtspflicht gefährdet wird oder Schaden erleidet1. 

Das Nichteinhalten des Mindeststandards kann der Gemeinde als Organisationsverschulden 

angelastet werden. 

Um sicher zu stellen, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen sind, sollte von jeder 

Gemeinde anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse ein nachvollziehbarer Feuerwehrbe-

darfsplan aufgestellt werden. Hierbei sind neben der Anzahl der Einwohnerinnen und Ein-

wohner und den Grundrisiken, zusätzliche Risiken aufgrund der Bebauung, Gewerbe, Indust-

rie usw. zu berücksichtigen (siehe auch Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehr-

fahrzeuge aufgrund von Risikoklassen (IM, 2009)). 

                                                 

1
 Ist seine Behörde in sachlicher und personeller Hinsicht nicht so ausgestattet, dass sie ihren Pflich-

ten Dritten gegenüber (hier: § 2 BrSchG SH) nachkommen kann, so liegt – z. B. bei Nichteinhaltung 

von Mindeststandards – ein eine Haftung auslösender Organisationsmangel der Behörde auch ohne 

persönliches Verschulden des Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vor. Auf mangelnde Zuweisung von 

Haushaltsmitteln und Personal kann die Behörde sich als Entschuldigungsgrund nicht berufen. Dies 

entschied der Bundesgerichtshof am 11. Januar 2007 (Az: III ZR 302/05) 
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11.     Begriffsbestimmungen 

11.1.     Anerkannte Regeln der Technik 

Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind Technikklauseln für den Entwurf und 

die Ausführung von baulichen Anlagen oder technischen Objekten (Buss, 2002). In der Eu-

ropäischen Norm EN 45020 werden die anerkannten Regeln der Technik wie folgt definiert: 

„1.5 Anerkannte Regel der Technik - technische Festlegung, die von einer Mehrheit reprä-

sentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik angesehen wird.“ (CEN, 

2006).  

 

11.2.   Ausrückebereich 

Der Ausrückebereich ist üblicherweise mit dem Gebiet des Gemeindeteils oder der Gemein-

de identisch, für den die Orts- oder Gemeindefeuerwehr aufgestellt wurde. Bei der Planung 

des Ausrückebereichs ist von einer Hilfsfrist von zehn Minuten (Ausrück- und Anmarschzeit 

von acht Minuten) auszugehen. Die Risikoklasse ermittelt sich aus der Anzahl der Einwohne-

rinnen und Einwohner und den Risiken im jeweiligen Ausrückebereich. 
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11.3.     Begründung der erforderlichen Führungs- und Einsatzkräfte und ihre                                        

             Funktionen  

11.3.1.     für den kritischen Wohnungsbrand 

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Verteilung der Führungs- und Einsatzkräfte sowie 

der für den Einsatz unbedingt erforderlichen Funktionen ersichtlich. Ohne Einsatzkräfte mit 

Umluft unabhängigem  Atemschutz ist weder die Menschenrettung noch die Brandbekämp-

fung möglich. 

 (Einsatzleitung) 

1. Funktion Einheitsführung 

Führen der taktischen Einheit 

Atemschutzüberwachung 

2. Funktion Maschinist und Fahrer 

Bedienen der Feuerlöschkreiselpumpe und der im Fahr-

zeug fest eingebauten Aggregate 

3. und 4. Funktion Angriffstrupp 

Menschenrettung unter Atemschutz über den Treppen-

raum mit dem 1. Rohr (Eigensicherung) 

5. und 6. Funktion Wassertrupp 

Im Bedarfsfall Menschenrettung über tragbare Leiter unter 

Atemschutz 

Herstellen der Wasserversorgung 

Sicherheitstrupp 

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp 

Unterstützen bei der Menschenrettung 

Verlegen von Schlauchleitungen 

9. Funktion Melder 

Unterstützen bei der Menschenrettung 

Betreuen von Personen 

Übermitteln von Nachrichten 

Sonderaufgaben 
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11.3.2.     für die eingeklemmte Person bei einem Verkehrsunfall 

1. Funktion Einheitsführung 

Führen der taktischen Einheit 

2. Funktion Maschinist und Fahrer 

Erstabsichern der Einsatzstelle 

Bedienen der im Fahrzeug fest eingebauten Aggregate 

3. und 4. Funktion Angriffstrupp 

Durchführen lebenserhaltender Sofortmaßnahmen 

Schaffen eines Erstzuganges 

5. und 6. Funktion Wassertrupp 

Sichern der Einsatzstelle gegen Gefahren 

Sicherstellen des zwei (drei)fachen Brandschutzes 

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp 

Einrichten Geräteablageplatz und Gerätebereitstellen 

9. Funktion Melder 

Betreuen der verletzten Person 

Übermitteln von Meldungen 

Sonderaufgaben 

 

11.4.     Bemessungswerte der Schutzzielbestimmung 

Qualitätskriterium ist, innerhalb welcher Zeit (Hilfsfrist) die Feuerwehr mit welcher Funktions-

stärke und welchen Einsatzmitteln am Einsatzort eintrifft. 

Der Träger des Feuerwehrwesens dokumentiert gegenüber den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern mit der Festlegung der Bemessungswerte im Feuerwehrbedarfsplan die Leistungs-

fähigkeit der Feuerwehr. 

11.5.     Bewertung der Technischen Hilfe 

Vergleichbar dem kritischen Wohnungsbrand als Standardbrand wird als Standard für die 

Technische Hilfe ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und austretenden Be-

triebs- und Kraftstoffen angenommen. Als Annahme gilt, dass die Standard-Anforderungen 
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für Einsätze zur Technischen Hilfe dann erfüllbar sind, wenn die Leistungsfähigkeit der Feu-

erwehr für den abwehrenden Brandschutz ausreichend ist. Dies schließt nicht aus, dass in 

Gemeinden Risikopotentiale vorhanden sind, die eine besondere Bewertung der Techni-

schen Hilfe erfordern. Dabei bedarf die Bewertung, inwieweit es sich bei der Technischen 

Hilfe tatsächlich um zeitkritische Einsätze handelt, einer besonderen Beachtung. 

11.6.     Einsatzbereich 

Nach § 21 Abs. 4 BrSchG können den gemeindlichen Feuerwehren durch die Aufsichtsbe-

hörden zusätzliche Einsatzbereiche zugewiesen werden, wenn die Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben in diesem Einsatzbereich durch die zuständige Feuerwehr nicht hinreichend ge-

währleistet ist oder solche nicht vorhanden sind. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet oder 

der Ausrückbereich entsprechend. 

11.7.     Einsatzgebiet 

Nach § 29 LVwG beschränkt sich die Zuständigkeit einer Behörde auf den räumlichen Wir-

kungsbereich oder auf die ihnen zugewiesenen Teile des räumlichen Wirkungsbereiches 

ihrer Träger. Diesen Grundsatz greift das BrSchG auf. Die Feuerwehr hat ihre Aufgaben in 

ihrem Einsatzgebiet wahrzunehmen (§ 6 Abs. 1 BrSchG, § 1 Abs. 1 der Mustersatzung für 

eine Gemeindefeuerwehr ohne oder mit Ortswehren). Das Einsatzgebiet der öffentlichen 

Feuerwehren (BF, FF, PF) ist mit dem Gebiet der Gemeinde (§ 5 GO) identisch (Mücke, 

2008). 

Auch für Ortswehren in Gemeindeteilen, die nach § 8 Abs. 2 BrSchG aufgestellt werden und 

zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden, ist das Einsatzgebiet das gesamte Gemeindege-

biet. In diesem Gebiet leisten die Ortswehren keine gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 

BrSchG. 

11.8.     Fachliche Verantwortlichkeit 

Die Ermittlung der Hilfsfrist und die Festlegung der Funktionsstärken ist das Ergebnis wis-

senschaftlicher, medizinischer und feuerwehrtaktischer Annahmen. Einer erfolgreichen Men-

schenrettung liegt zugrunde, dass die Erträglichkeitsgrenze eines Menschen im Brandrauch 

13 Minuten und die Reanimationsgrenze 17 Minuten beträgt. Nach 18 bis 20 Minuten besteht 

die Gefahr einer Rauchdurchzündung. Diese Zeiten bestimmen die Dauer der Hilfsfrist. 

Für die organisatorische, technische und personelle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist 

die Wehrführung der Feuerwehr verantwortlich. Das Erstellen des Feuerwehrbedarfsplans 

verpflichtet die Wehrführung zu einer organisatorischen und fachlichen Sorgfaltspflicht. Feh-

ler in der Feuerwehrbedarfsplanung haben unmittelbare Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr und deren Gestaltung durch den Träger des Feuerwehrwesens. 
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11.9.     Hilfsfrist 

Vom Entstehen über das Entdecken bis zum Tätig werden der Feuerwehr gibt es einen all-

gemein anerkannten Zeitablauf, der aufgrund der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren ledig-

lich Anhalts werte darstellt. Im Ergebnis stellt die Hilfsfrist eine anerkannte Regel der Technik 

dar, die einzuhalten ist. 

11.10.     Möglichkeiten und Grenzen der Feuerwehrbedarfsplanung 

Aus der Feuerwehrbedarfsplanung ergeben sich die Anforderungen, die aus dem vorhande-

nen Risikopotential in der Gemeinde an die Feuerwehr gestellt werden. Aus der Gegenüber-

stellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ergibt sich die Sicherheitsbilanz, die im Ideal-

fall den Anforderungen entspricht und somit ausgeglichen wäre. Die Feuerwehrbedarfspla-

nung eröffnet der Gemeinde und ihrer Gemeindewehrführung aber auch einen gewissen 

Gestaltungsspielraum, die Sicherheitsbilanz zu gestalten und damit zu beeinflussen. Ist die 

Sicherheitsbilanz auch bei ausgeschöpftem Gestaltungsspielraum nicht ausgeglichen, ist es 

Aufgabe der Gemeindewehrführung, den Träger der Feuerwehr auf das Sicherheitsdefizit 

aufmerksam zu machen, damit der Träger des Feuerwehrwesens durch entsprechende Ent-

scheidungen die Leistungsfähigkeit herstellen kann. 
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11.11.     Politische Verantwortlichkeit 

Das Festlegen des Schutzziels ist eine politische Entscheidung des Trägers des Feuerwehr-

wesens. Dies gilt auch für den Erreichungsgrad, in wie vielen Fällen der Einsätze das 

Schutzziel mit den erforderlichen Funktionsstärken innerhalb der Hilfsfrist eingehalten wer-

den soll. 

11.12.     Zeitfolge vom Eintritt des Ereignisses bis zur Einsatzplanung 
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12.     Rechtsgrundlagen 

12.1.     Gesetze 

Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – 
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FwDV 10 Tragbare Leitern 
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litätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten (Schutzzieldefinition) vom 
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Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg „Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer 

Gemeindefeuerwehr“, Arbeitskreis Feuerwehr in der Zukunft, 1997/1999 

Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg „Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feu-

erwehr“ des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums mitgetragen von Städte-
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2
 Die AGBF ist die Dachorganisation der 100 Berufsfeuerwehren in Deutschland und das Beratungsgremium des 

Städtetages im Bund und in den Ländern. 
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Anlage  

Muster einer Alarm- und Ausrückeordnung 


